
 

 
Massnahmenplan 2025 
 

zur Verbesserung des Finanzhaushalts der Gemeinde Gempen 
 

 
Gemeinderat Gempen 
Stand: 29. April 2025 
 
 
 
 
 
Grundlagen/Bemerkungen: 

- Der grösste Teil der Ausgaben der Gemeinde sind gebunden (ca. 60-80%). Als gebundene Ausgaben werden solche bezeichnet, die aufgrund von 
übergeordnetem Recht (Bund oder Kanton) oder durch kommunale Regelungen (inkl. Zweckverbände) geschuldet sind. Sollen gebundene Ausgaben 
aufgehoben werden, sind die jeweiligen kommunalen Regelungen (Reglemente, Statuten, Verträge) aufzuheben oder zu ändern. Gebundene Ausga-
ben des übergeordneten Rechts können nicht aufgeboben werden (betrifft insbesondere die Positionen Bildung, Gesundheit, Soziale Sicherheit, 
Asylwesen). 

- Der Gemeinderat verzichtet bewusst auf Kürzungen bei den Mitarbeitenden. Er ist der Meinung, dass die Pensen bereits heute knapp bemessen 
sind. 

- Die Berechnungen basieren auf den Zahlen des Budgets 2025, wo nicht anders vermerkt. 
- Bei sämtlichen Zahlen handelt es sich um ungefähre Schätzungen. 
- Erarbeitet im Workshop des Gemeinderats vom 29. März 2025. 
- Verabschiedet zuhanden der Vernehmlassung in der Gemeinderatssitzung vom 29. April 2025. 
- Definitiv verabschiedet in der Gemeinderatssitzung vom XX.XX.XXXX 
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Konto-Nr. Bereich Beschreibung Betrag (CHF) 
Schätzung 

e/w Zeitpunkt 

 

Erfolgsrechnung - aufwandseitig 
 

0110.3102.00 Gemeindever-
sammlung 

Weitgehende Digitalisierung der Unterlagen für die Gemeindever-
sammlungen. Nur noch die erste Seite "Einladung und Traktanden-
liste" geht in die Briefkästen. Alles weitere wird auf der Website der 
Gemeinde publiziert. Druckkosten werden gespart. Auf individuelle 
Nachfrage werden die Unterlagen ausgedruckt. 

1'500 w ab 2026 

 

0220.3090.00- 
0220.3170.00 

Verwaltung, 
allg. Dienste 

Die Betriebsausgaben der Gemeindeverwaltung (ohne Personal und 
Abschreibungen) werden um 10% reduziert. Die konkreten Kürzungen 
liegen im Ermessen der Gemeindeschreiberei. 

5'500 w ab 2026 

 

0290.3101.00 
0290.3111.00 
0290.3144.00 

Gemeindehaus Die Betriebs- und Unterhaltsausgaben des Gemeindehauses werden 
um 10% reduziert. Die konkreten Kürzungen liegen im Ermessen des 
Leiters Technischer Dienst 

500 w ab 2026 

 

1500.3090.00- 
1500.3170.01 

Feuerwehr Die Betriebsausgaben der Feuerwehr (ohne Personal, Sold und  
Abschreibungen) werden um 15% reduziert. Die konkreten Kürzungen 
liegen im Ermessen der Feuerwehr 

10'000 w ab 2026 

 

2120.3100.00- 
2120.3171.02 

Primarschule Die Ausgaben der Primarschule werden um 15% reduziert. Die kon-
kreten Kürzungen liegen im Ermessen des Ressortverantwortlichen 
Bildung in Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen. Die Schülerinnen 
und Schüler werden auf die Möglichkeit hingewiesen, durch eigene 
Aktivitäten Einnahmen zu generieren. 

3'000 w ab 2026 

 

2140.4230.00 Musikschule Der Gemeindebeitrag für Musikschüler und Musikschülerinnen wird 
jeweils auf ein Instrument pro Schüler bzw. Schülerin beschränkt. 
Zweit- und Drittinstrumente (inkl. Ensemble, Chor und Stimmbildung) 
bezahlen die Eltern selbst. 

16'000 
basierend auf 
Jahr 2024/25 

w mittelfristig 
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Konto-Nr. Bereich Beschreibung Betrag (CHF) 
Schätzung 

e/w Zeitpunkt 

 

2170.3101.00- 
2170.3170.00 

Schulhaus Der Betriebsunterhalt im Schulhaus (ohne Personal und Abschreibun-
gen) wird um 10% reduziert. Die konkreten Kürzungen liegen im  
Ermessen des Leiters Technischer Dienst 

3'500 w ab 2026 

 

3420.3140.00 Bepflanzung 
Dorfplatz 

Die Rabatten beim Dorfplatz/Dorfbrunnen werden nur noch einmal 
im Jahr bepflanzt und weniger unterhalten (bisher ca. CHF 3'000). 

1'500 w ab 2026 

 

5721.3636.04 Chinderpunkt Die Unterstützung an den Chinderpunkt (Leistungsvereinbarung) wird 
reduziert. [Achtung: Die Situation ist gänzlich neu zu beurteilen, so-
bald die Kita-Finanzierungsvorlage des Kantons (Subjektfinanzierung) 
vorliegt.] 

5'000 w ab 2026 

 

6150.3090.00- 
6150.3151.00 

Werkdienst / 
Strassen 

Die Ausgaben für den Werkdienst (Strassen, Feldweg, Beleuchtung 
etc.) werden um 15% reduziert. Die konkreten Kürzungen liegen im 
Ermessen des Leiters Technischer Dienst in Zusammenarbeit mit dem 
ressortverantwortlichen Gemeinderat und dem Mitarbeiter Werk-
dienst. 

24'000 w ab 2026 

 

7710.3140.01 Friedhof Gartenunterhaltsarbeiten im Friedhof werden um 20% reduziert  
(bisher ca. CHF 5'000). 

1'000 w ab 2026 

 

  Total aufwandseitig 71'500 w  
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Konto-Nr. Bereich Beschreibung Betrag (CHF) 
Schätzung 

e/w Zeitpunkt 

 
Erfolgsrechnung - ertragsseitig 
 

3320.4260.00 Wir Gempner Die Kosten für Inserate werden um einen Drittel angehoben. 1'000 w mittelfristig 

 

9100.4000.00 Steuern natürli-
che Personen 

Erhöhung Steuerfuss für natürliche Personen von 117% auf 122% 125'000 w ab 2026/27 

 

9100.4010.00 Steuern juristi-
sche Personen 

Erhöhung Steuerfuss für juristische Personen von 87% auf 92% 1'000 w ab 2026/27 

 

9101.4033.00 Hundesteuer Erhöhung der Hundesteuer von CHF 60 auf CHF 80 (der kantonale 
Durchschnitt der Hundesteuer liegt bei CHF 94.65) 
[Bemerkung: Der Kanton plant die Einführung einer Hundesteuer von 
CHF 35 anstelle der bisherigen Kontrollmarkengebühr; vgl. Volksabstim-
mung vom 18. Mai 2025] 

2'000 w ab 2026/27 

 

  Total ertragsseitig 129'000 w  

 
 

Weitere mögliche Massnahmen 
 

 Entwidmung 
und Verkauf 
Feldweg 

Der (ehemalige) Feldweg Nr. 90013 im Leimenägerten (unterhalb 
Stollen) wird aus dem Verwaltungsvermögen entwidmet und  
anschliessend verkauft. 

 e mittelfristig 

 

7301.3130.06 Altmetall-
sammlung 

Die Altmetallsammlung wird abgeschafft und es wird eine Alternative 
zur Abgabe des Altmetalls eruiert (z.B. in Hochwald oder Dornach) 

1'500 w mittelfristig 

 
  



SEITE 5 

Konto-Nr. Bereich Beschreibung Betrag (CHF) 
Schätzung 

e/w Zeitpunkt 

 

 Parkraum- 
bewirtschaftung 

Prüfung der Einführung einer Parkraumbewirtschaftung auf dem  
Gemeindegebiet von Gempen. 
(Vorgängig: Kosten für externe Beratung und Unterstützung) 

 w mittelfristig 

 

 Fusion mit an-
derer Gemeinde 

Prüfung einer Fusion mit einer oder mehreren Nachbargemeinden. 
(Vorgängig: Initialkosten für eine Machbarkeitsstudie und Fusionsab-
klärungen durch ein externes Beratungsunternehmen) 

 w langfristig 

 


